
Hochschule der Bildenden Künste Saar 
 

 
Wahlausschreiben 

 
zu den Gruppen-Urwahlen zum Senat und erweiterten Senat 

 
 
1. In den Gruppen-Urwahlen am 24. und 25. Juni 2019 wählt nach den Grundsätzen der 
 Mehrheitswahl (Personenwahl)  
 
 1.1 die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (Professorinnen 
  und Professoren) für die Amtszeit vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2023 sechs 
  Vertreterinnen oder Vertreter im Senat (§ 25 Abs. 3 Nr.2 KhG) 
 
 1.2 die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  sowie der 
  Lehrkräfte für besondere Aufgaben für die Amtszeit vom 1. Oktober 2019 bis 30 
  September 2023 
 
  a) zwei Vertreterinnen oder Vertreter im Senat (§ 25 Abs. 3 Nr. 3 KhG) 
 
  b) zwei Vertreterinnen oder Vertreter im erweiterten Senat (§ 26 Abs. 3 KhG), 

 
1.3 die Gruppe der hauptberuflichen sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

  für die Amtszeit vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2023 
 
 a) zwei Vertreterinnen oder Vertreter im Senat (§ 25 Abs. 3 Nr. 4 KhG) 
 
 b) zwei Vertreterinnen oder Vertreter im erweiterten Senat (§26 Abs. 3 KhG), 
 
1.4 die Gruppe der eingeschriebenen Studierenden für die Amtszeit vom 1. Oktober 2019 

  bis 30. September 2021 
 
 a) drei Vertreterinnen oder Vertreter im Senat (§ 25 Abs. 3 Nr. 5 KhG) 
 
 b) fünf Vertreterinnen oder Vertreter im erweiterten Senat (§ 26 Abs. 3 KhG). 

 
2. Die für die Wahl einschlägigen Rechtsvorschriften sind während der Öffnungszeiten in der 

Verwaltung einzusehen. 
 
 
3. Stichtag für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist der 14. Mai 2019. 
 
 Ab dem 15. Mai 2019 können während der Öffnungszeiten in der Verwaltung die Wählerver-

zeichnisse der Hochschule der Bildenden Künste Saar eingesehen werden. 
 
 
4. Wahlberechtigt und wählbar ist, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis sind bis zum 22. Mai 2019 möglich. 
 
 
5. Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, bis spätestens 5. Juni 2019 ihre Be-

werbungen beim Wahlleiter der Hochschule der Bildenden Künste Saar einzu-
reichen.  

 
 Für die Bewerbungen sind die bei der Verwaltung erhältlichen Vordrucke zu verwenden. 
  
 Die zugelassenen Bewerbungen werden spätestens am 17. Juni 2019 im Aushang (EG, Haupt-

gebäude, Keplerstr. 3-5), im ASTA-Schaukasten an der Cafeteria und auf der Webseite der 
Hochschule der Bildenden Künste Saar bekannt gemacht. 

 



6. Die Stimmabgabe erfolgt

a) für die Professorinnen und Professoren, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben und die sonstigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am 24. und 25. Juni 2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis
14.30Uhr in der Verwaltung (EG, Hauptgebäude, Keplerstr. 3.5).

b) für die Studierenden am 24. und 25. Juni 2019 von 9.00 bis 14.30 Uhr in der Ein-
gangshalle, Keplerstr. 3-5.

7. Wahlberechtigte, die verhindert sind, zum Zeitpunkt der Wahl ihre Stimme persönlich abzuge-
ben, können beim Wahlleiter Briefwahl beantragen; die Wahlunterlagen und Hinweise für
das Wahlverfahren werden ihnen umgehend zugestellt.

Die Unterlagen für die Briefwahl können bis spätestens 18. Juni 2019 beantragt und ausgegeben
werden.
Die Briefwahl ist nur gültig, wenn der Wahlbrief spätestens am 25. Juni 2019, 12.30 Uhr, beim
Wahlleiter der Hochschule der Bildenden Künste Saar eingegangen ist.

8) Der Wahlausschuss der Hochschule der Bildenden Künste Saar stellt am 25. Juni 2019 ab 15.00
Uhr in der Verwaltung das Wahlergebnis fest.
Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt spätestens am 27. Juni 2019.

9) Dem Wahlausschuss der Hochschule der Bildenden Künste Saar gehören an:

Vorsitzende: Prof. Gabriele Langendorf 
Sonstige Mitarbeiterin: Martina Dörr 
Studentisches Mitglied: Maximilian Holl 
Beratendes Mitglied: Heinrich Scherber 

Sämtliche zu erreichen, Keplerstr. 3-5, 66117 Saarbrücken. 

Aufgestellt am 9. Mai 2019 

Der Wahlleiter der Hochschule der Bildenden Künste Saar 

Heinrich Scherber 
Kanzler der HBKsaar 
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